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Kommandoposten oder bei einem persönlichen
Augenschein im Katastrophengebiet darüber
befindet, wo er die Mittel des örtlichen Zivilschutzes,
die Kräfte der zwischenörtlichen und der nationalen
Hilfe einsetzt und welche Quartiere, Ortsteile oder
Häuserblöcke dem Selbstschutz überlassen bleiben.
Er muss nach den Gesichtspunkten des nationalen
Widerstandes, des Ueber- und Weiterlebens seiner
Gemeinde einen Entschluss über die Rettung
lebenswichtiger Industrieunternehmen, Vorratslager und
Betriebe fassen und genau wissen, für welche
Objekte er seine Mittel ausgeben darf. Er muss fähig
sein, eine Beurteilung der Lage zu machen,
Entschlüsse zu fassen und die daraus resultierenden
Befehle zu geben. In der Stunde der Not, im Chaos von
Feuer, Rauch, stürzendem Mauerwerk und
radioaktiver Gefahr, nimmt dem Ortschef niemand diese
Verantwortung ab; er muss seinen Entschluss gut
überlegt, doch rasch und mutig allein fassen. Er
muss diesen Entschluss später vor seinen Mitbürgern
und den Behörden auch verantworten können. Nicht
Sonder- und Einzelinteressen, sondern allein das
Wohl seiner Mitbürger und der Gemeinde dürfen
für seine Lagebeurteilung und Entschlussfassung
wegleitend sein.

Mit wenigen Sätzen wurde hier die Bedeutung
des Ortschefs und seine grosse Verantwortung
aufgezeigt; sie verlangen eine ganze Persönlichkeit. Der
Ortschef selbst muss von seiner Aufgabe erfüllt sein
und erkennen, dass die für diesen Posten
vorgeschriebene obligatorische Ausbildung nicht
genügt und er selbst einen grossen freiwilligen Einsatz
zu leisten hat, um auf der Höhe seiner Aufgabe zu
bleiben. Es ist somit auch eine der Aufgaben des
Schweiz. Bundes für Zivilschutz, durch seine
Publikationen aufklärend zu wirken, über die Entwicklung

im In- und Ausland zu orientieren und den
Ortschef in seiner schweren Aufgabe zu
unterstützen. Er muss zur Erfüllung seiner schweren
Aufgabe sowohl das Vertrauen der Behörden wie auch
der Bevölkerung besitzen, um, über Parteien und
Sonderinteressen stehend, im Sinne seiner
Verantwortung handeln zu können.

Der Ortschef muss, was Charakter, Intelligenz
und Fähigkeiten anbelangt, zu den Persönlichkeiten

eines Gemeinwesens gehören, die in bezug auf
Ansehen und Lebenserfahrung in vorderster Fronl
stehen. Es dürfte daher selbstverständlich sein, dass

für dieses wichtige Amt nur Leute in Frage kommen,

die auch in ihrem Beruf in leitender Stellung
stehen oder als tüchtige Offiziere und Unteroffiziere
die notwendigen Voraussetzungen erworben haben
um organisieren, Menschen führen und
verantwortungsfreudig Entschlüsse fassen zu können. Irr
Rahmen des neuen Zivilschutzgesetzes muss von der
Gemeinden alles getan werden, um für die führenden

Stellungen des Zivilschutzes vor der Entlassung
aus der Wehrpflicht stehende Offiziere und
Unteroffiziere zu erhalten, deren Befähigung schon
frühzeitig erkannt werden muss, um sie für freiwerdende
Posten zu interessieren und auch vorzubereiten. Dei
beste Weg wäre der, wenn in der Zivilschutzaufklärung

in der Armee und in der Bevölkerung jene
Tiefe und Breitenwirkung erreicht werden könnte,
die notwendig ist, um Bürgerinnen und Bürger
vermehrt die Verantwortung im Zivilschutz vor Augen
zu führen und sie dazu zu bringen, sich freiwillig
für die in der Stunde der Gefahr so verantwortungsvollen

Kaderstellungen zu melden.
Der folgende Artikel «Zivilschutz und Gemeinde»

will zeigen, wie die Organisation geschaffen ist,
welcher der Ortschef vorsteht. Sie muss unter seiner
Leitung zu einem Instrument geschliffen werden,
das in allen Lagen der Aufgabe gewachsen ist, das

Vertrauen von Behörden und Bevölkerung verdient
und somit auch zu einem Träger des geistigen
Widerstandes wird. Abschliessend muss auch festgehalten
werden, dass der beste Ortschef seine Aufgabe nicht
erfüllen kann, in Kenntnis seiner grossen
Verantwortung sogar verzweifeln muss, wenn die
verantwortlichen Gemeindebehörden, Ausschüsse und
Kommissionen nicht zu ihm stehen, ihn in seinen
notwendigen Forderungen allein lassen, aus Knausrigkeit

und falschem Sparwillen immer wieder die
notwendigen Kredite verweigern oder ihre Bewilligung

endlos verschleppen. Es gehört in einer solchen
Lage zu den Pflichten des Ortschefs, mit allen
Konsequenzen die dafür Verantwortlichen auf die Folgen

aufmerksam zu machen, gleichgültig, ob er sich
damit beliebt oder unbeliebt macht. Herbert Alboth

ZIVILSCHUTZ IST SELBSTSCHUTZ
DER ZIVILSCHUTZ GEHÖRT ZUR LANDESVERTEIDIGUNG!

¦¦«^

Komplette Ausrüstungen für alle Dienstzweige
des Zivilschutzes

Hauswehrbretter mit Rettungsgeräten, Tragbahren, Erste-

Hilfe-Koffer, Notaborte, Notbeleuchtungen, ORNAMIN-Ge-
schirr, sämtliche Feuerwehrartikel usw.
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